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Sachverhalt  
Am 16.01.2020 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenhof 
der Beschluss zur Aufstellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Zusammenhang mit den Bebauungsplänen Nr. 9 (9.1 und 9.2) „Sondergebiet 
Photovoltaikanlage an der Bahn 2“ und Nr. 10 (10.1 und 10.2) „Sondergebiet 
Photovoltaikanlage an der Bahn 3“ gefasst. Die Aufstellung des 
Bauleitplanverfahrens über die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes, im 
Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB, war erforderlich, da im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Blankenhof die 
Geltungsbereiche der Bebauungspläne Nr. 9 und Nr. 10 als Flächen für die 
Landwirtschaft dargestellt werden. Mit der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Blankenhof beabsichtigt die Gemeinde die 
Bebauungspläne Nr. 9 und 10 mit ihrer geplanten Festsetzung eines sonstigen 
Sondergebietes aus dem Flächennutzungsplan nach § 8 Abs. 2 BauGB zu 
entwickeln. 
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Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB hat der Entwurf der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes hat in der Zeit vom 03.11.2025 bis 05.12.2025 öffentlich 
ausgelegen und war zeitgleich im Internet und auf dem Bau- und Planungsportal 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern einsehbar. Durch die Öffentlichkeit 
wurden keine Hinweise oder Anregungen vorgebracht. Die Gemeinde geht davon 
aus, dass die Belange nicht betroffen sind. 
 
In der Zeit vom 01.10.2025 bis 05.12.2025 erfolgte gemäß §§ 2 Abs. 2 und 4 Abs. 
2 BauGB die Beteiligung der Nachbargemeinden und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, die in ihrer Zuständigkeit von der Planung berührt 
werden. Die Stellungnahmen der Behörden und der Träger öffentlicher Belange 
wurden geprüft und in die weitere Abwägung einbezogen. Die eingegangenen 
Stellungnahmen sind nunmehr untereinander und gegeneinander gerecht 
abzuwägen (§ 1 Abs. 7 und § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB). Dazu wurde ein 
entsprechender Abwägungsvorschlag erarbeitet. Dieser wird hiermit der 
Gemeindevertretung zur abschließenden Beratung und Entscheidung vorgelegt.  
 
Im Ergebnis der Abwägung konnte die 2. Flächennutzungsplanänderung noch 
nicht final erarbeitet werden. Hintergrund ist die erforderliche Teilung des 
Bebauungsplanes Nr. 9, in Nr. 9.1 und 9.2, und des Bebauungsplanes Nr. 10, in 
Nr. 10.1 und 10.2. Aufgrund der Lage der beiden Plangebiete südlich und nördlich 
der Bundeseisenbahnstrecke Malchin-Neubrandenburg mussten in Bezug auf die 
vorliegenden Teilbewilligungen im Zielabweichungsverfahren die Plangebiete in 
der jeweiligen ersten Entwicklungsstufe (Bebauungsplan Nr. 9.1 und 
Bebauungsplan Nr. 10.) auf die Ausweisung von überbaubaren Flächen im 200 
Meter Korridor beschränkt werden. Die Teil-Bebauungspläne Nr. 9.2 und 10.2 
(Baufelder jeweils über den 200 Meter Korridor hinaus) können erst nach 
Erlangen der Rechtswirksamkeit der angekündigten Teilfortschreibung des 
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP MV) 
fortgeführt werden. Da der Geltungsbereich der 2. Flächennutzungsplanänderung 
allerdings alle Teilflächen (Bebauungspläne Nr. 9.1., 9.2, 10.1 und 10.2) umfasst, 
ist auch die finale Erarbeitung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes an 
die angekündigte Teilfortschreibung des Landesraumentwicklungsprogramm 
Mecklenburg-Vorpommern (LEP MV) gebunden.  
 
 
 
Mitwirkungsverbot 
Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschließungsgrund 
unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums anzuzeigen und den 
Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann sie oder er sich in dem für 
die Öffentlichkeit bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein 
Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in 
nichtöffentlicher Sitzung unter Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung. 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenhof beschließt: 
 
Abwägungsbeschluss und Beschluss zur Übertragung von 
Verfahrensschritten: 

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der 
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Abwägungstabelle geprüft. Den Abwägungsvorschlag und das 
Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde zu eigen. Sie sind 
Bestandteil des Beschlusses. Gemäß § 4b BauGB wird das Planungsbüro 
beauftragt, die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange von 
diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen? 

X Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden)  

       Ja  ergebniswirksam  finanzwirsam 
 

 

 

Anlage/n 
1 2026.01.30 - 2. Änderung FNP Blankenhof Prüfung und Abwägung 

(öffentlich) 
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2. Änderung des Flächennutzungsplanes i.Z.m. den B-Plänen Nr. 9 und 10 der Gemeinde Blankenhof    - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  

 Stellungnahme von    Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen 

1 
 

 

 

Gemeinde Blankenhof 

2. Änderung des Flächennutzungsplanes  
Im Zusammenhang mit den B-Plänen Nr. 9 und 10 „Sondergebiet PVA der Bahn 2“ und „Sondergebiet PVA an der Bahn 3“ 

 

Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 
BauGB im Zeitraum vom 03.11.2025 – 05.12.2025, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie der 

Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 01.10.2025 – 05.12.2025 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 

Bis zum Zeitpunkt der Prüfung wurden keine Stellungnahmen nachfolgender TÖB abgegeben: 
  

14 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit M-V 

15 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit M-V, 

Referat 620 

21 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 

23  Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Mecklenburg 

24 Katholisches Pfarramt Neubrandenburg 

25 Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V 

26 BVVG Bodenverwaltungs- und -verwertungs GmbH 

32 Abwehrender örtlicher Brandschutz 

33 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 

 

 

 

 

36 Eisenbahn-Bundesamt 

37 Landeseisenbahnaufsicht 

38 DB InfraGO AG 

39 Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei 

40 Ministerium für Wirtschaft, Kultur, Bundes- u. Europaangelegenheiten 

41 Hochschule Neubrandenburg   

42 Nationalparkamt Müritz 

43 Meckl.-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH 

44 Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und 

Umwelt M-V 

45 Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und findet Beachtung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ In der Stellungnahme des Landkreises werden zunächst die bisher erfolgten 

Planungsschritte zusammengefasst. 
 
 
 
 
Prüfung /Abwägung: Die Gemeinde stimmt den Aussagen zu bereits erfolgten Verfahrens-
schritten vollumfänglich zu. 
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Zu 1. Der Flächennutzungsplan des Planungsverbandes Mecklenburg Strelitz-Ost ist mit  
Ablauf des 05.09.2005 rechtswirksam. Im Gemeindegebiet Blankenhof unterlag er  
bereits einer 1. Änderung. Die vorliegende 2. Änderung grenzt direkt an das Plangebiet der  
1. Änderung des FNPs an. 
Die vorliegende Änderung steht im Zusammenhang mit den aktuell in Aufstellung befindlichen  
Satzungen über die B-Pläne Nr. 9.1 und Nr. 10.1. 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan werden für diese Planungen Flächen für die Landwirtschaft 
dargestellt. Mit der vorliegenden Änderung sollen diese Flächen in sonstige Sondergebiete mit der 
Zweckbestimmung „Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer 
Energien, wie Windenergie und solarer Strahlenenergie,  
dienen“ geändert werden. Der benannten Zweckbestimmung kann seitens des LK nicht vollumfänglich 
gefolgt werden, da „Windenergie“ nicht zum Planungsinhalt gehört. Diese Bezeichnung ist aus der 
Zweckbestimmung zu streichen. 
Es wird festgestellt, dass das Plangebiet der 2. Ä. FNP weit größer als die Plangebiete der aktuell 
aufgestellten B-Pläne ist und diesbezüglich auf die aktuelle Stellungnahme des Amtes für Raum- 
ordnung und Landesplanung MS verwiesen wird. 
Prüfung /Abwägung: Die Gemeinde bestätigt die Aussagen des Landkreises. Aus der angegebenen 
Zweckbestimmung des sonstigen Sondergebietes wird der Begriff „Windenergie“ gestrichen, da diese 
nicht zum Planungsziel der FNP-Änderung gehört. 
Die Gemeinde ist sich darüber bewusst, dass das Plangebiet der 2. Änderung des FNP deutlich 
größer als die Plangebiets der aktuell aufgestellten B-Pläne ist. Der zu ändernde Bereich der  
2. Änderung des FNP berücksichtigt weiterhin die ursprünglichen Plangebietsflächen der 
Bebauungspläne Nr. 9 und B-Plan Nr. 10 (einschließlich des Bereiches 3) abzüglich der, zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung nach § § 3 Abs. und 4 Abs. 2 BauGB der 2. Änderung des FNP 
Blankenhof, gem. Teilfortschreibung des RREP MS noch existenten Potenzialfläche für 
Windenergieanlagen Nr. 50 und stellt diese als Sonstiges Sondergebiet nach die § 11 BauNVO mit 
der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage“ dar, um die langfristig geplanten Entwicklungen der 
Gemeinde bezüglich der Erzeugung erneuerbarer Energien im Flächennutzungsplan 
bauplanungsrechtlich vorzubereiten. Die Potenzialfläche für Windenergieanlagen Nr. 50 wurde im 
Entwurf über die Teilfortschreibung des RREP MS mittlerweile entfernt und ist nicht mehr existent. Sie 
findet daher auch in der 2. Änderung des FNP Blankenhof keine Berücksichtigung mehr. Die östliche 
Änderungsbereichsgrenze der 2. Änderung des FNP Blankenhof bleibt unverändert. 
 
Zu 2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
Der Landkreis stellt fest, dass die angezeigte 2. Änderung des FNP der Gemeinde Blankenhof vor  
dem Hintergrund der über die zugelassene Zielabweichung hinaus ausgewiesenen Flächen nicht den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung entspricht. Vorliegende Planung ist  
ohne Vereinbarkeit mit den Zielen der RO nicht genehmigungsfähig. Genehmigungsfähigkeit könnte  
bei Reduzierung des Geltungsbereiches hergestellt werden (Verfahrensschritt gem. § 4a Abs. 3  
BauGB erforderlich). 
Prüfung /Abwägung: Die Gemeinde bestätigt diese Aussage. Die Gemeinde reagiert mit der 
Ausweisung der Änderungsbereiche der 2. Änderung des FNP auf die bereits verfahrenstechnisch 
laufenden landesplanerischen Anpassungsabsichten der Landesregierung, das 
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP) fortzuschreiben und wird die 2. 
Änderung des FNP in einem mit der LEP-Anpassung korrespondierendem absehbaren Zeithorizont 
sowie inhaltlichen Vorgaben abschließend vornehmen. Der Gemeinde macht daher bzgl. der B-Pläne 
9.1 und 10.1 vom § 10 Abs. 2 BauGB Gebrauch.  
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Zu 3. Unter Berücksichtigung der Anmerkungen im Rahmen der Beteiligungen gem. § 4 (2)  
BauGB zu den B-Plänen Nr. 9.1 und 10.1 gibt es zur vorliegenden FNP- Änderung keine weite- 
ren Anmerkungen oder Hinweise. 
 
Prüfung /Abwägung: Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass es zur vorliegenden 
Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Blankenhof unter Berücksichtigung der Anmerkungen  
und Hinweise der Stellungnahme des Landkreises im Rahmen der Beteiligungen gem. § 4 Abs. 4  
Abs. 2 BauGB zu den B-Plänen 9.1 und 10.1. keine weiteren Anmerkungen oder Hinweise gibt. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und findet Beachtung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landwirtschaft und Agrarförderung 
Vom Vorhaben sind landwirtschaftliche Belange betroffen. Das Vorhaben befindet sich voll- 
ständig außerhalb eines in § 35 (1) Nr. 8 BauGB genannten 200 m Streifens und größtenteils  
auch außerhalb eines in Nr. 5.3 (9) des Landesraumentwicklungsprogramms M-V 2026  
genannten 110 m Streifens. 
 
Im beantragten ZAV wurde die Zulassung einer Abweichung für den Bereich zwischen 110 und  
200 m entlang der vorhandenen Bahntrasse beschieden, woraus die Beantragung der  
B-Pläne Nr. 9.1 und 10.1 folgten. 
 
Der Geltungsbereich der aktuell vorliegenden 2. Änderung des FNP Blankenhof berücksichtigt 
diese Reduzierung nicht, so dass der Teilbereich, welcher sich außerhalb des 200 m Streifens 
befindet, weiterhin landwirtschaftlichen Belangen entgegensteht. 
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Der vorliegenden 2. Änderung des FNP kann daher für den Teilbereich, welcher über  
den 200 m Streifen hinausgeht, nicht zugestimmt werden. 
 
Prüfung /Abwägung: Die Gemeinde bestätigt die Aussagen des StALU MS. Um die langfristig 
geplanten Entwicklungen der Gemeinde bezüglich der Erzeugung erneuerbarer Energien im 
Flächennutzungsplan bauplanungsrechtlich vorzubereiten, berücksichtigt der zu ändernde 
Bereich der 2. Änderung des FNP auch die Flächen außerhalb des 200 m Streifens entlang von 
Schienenwegen. Die Gemeinde reagiert mit der Ausweisung der Änderungsbereiche der 2. 
Änderung des FNP auf die bereits verfahrenstechnisch laufenden landesplanerischen 
Anpassungsabsichten der Landesregierung, das Landesraumentwicklungsprogramm 
Mecklenburg-Vorpommern (LEP) fortzuschreiben und wird die 2. Änderung des FNP in einem 
mit der LEP-Anpassung korrespondierendem absehbaren Zeithorizont sowie inhaltlichen 
Vorgaben abschließend vornehmen. Der Gemeinde macht daher bzgl. der B-Pläne 9.1 und 10.1 
vom § 10 Abs. 2 BauGB Gebrauch.  
 
  

 
Naturschutz, Wasser und Boden 
  
Das Vorhaben grenzt an das GGB-Gebiet DE 2245-302 „Tollensetal mit Zuflüssen“. 
Das StALU MS teilt mit, dass wahrzunehmende Belange des Managements dieses Gebietes  
nicht betroffen sind. 
Für Entscheidungen, ggf. Durchführung einer FFH- Verträglichkeitsprüfung, ist die  
untere Naturschutzbehörde beim LK MS zuständig. 
 
Andere Belange in Zuständigkeit des StALU MS sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 

Mögliche Altlastverdachtsflächen sind über das Altlastenkataster beim LK MS zu erfragen. 
 
Prüfung /Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussage, dass wahrzunehmende Belange des 
Managements dieses Gebietes nicht betroffen sind und dass für Entscheidungen, ggf. 
Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung, die untere Naturschutzbehörde des Landkrei- 
ses MS zuständig ist, zur Kenntnis. Die untere Naturschutzbehörde ist am Planverfahren  
beteiligt und äußerte sich im Rahmen der B-Pläne 9.1 und 10.1. 
Die Gemeinde nimmt positiv zur Kenntnis, dass andere Belange in Zuständigkeit des StALU MS 
nicht betroffen sind.  
Mögliche Altlastverdachtsflächen wurden im Rahmen des Beteiligungsverfahrens über das 
Altlastenkataster beim LK MS erfragt. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und findet Beachtung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Amt für RO benennt die gesetzlichen Grundlagen, die zur Beurteilung der 
eingereichten Unterlagen herangezogen wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung in Bezug auf die Bebauungs- 
pläne Nr. 9 „Sondergebiet Photovoltaikanlage an der Bahn 2“ und Nr. 10 „Sondergebiet 
Photovoltaikanlage an der Bahn 3“ landesplanerisch Stellung genommen wurde. 

 
Weiterhin wird festgestellt, dass der aktuell angezeigte Entwurf zur 2. Änderung des FNP der 
Gemeinde Blankenhof eine Verkleinerung des Teilbereiches II aufweist, dennoch aber ein Groß- 
teil des Geltungsbereiches außerhalb eines 110 m breiten Streifens entlang eines Schienenwe- 
ges liegt und somit dem Ziel der Raumordnung gem. Programmsatz 5.3(9) Absatz 2 LEP M-V 
entgegensteht. 
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Zu den Teil- Bebauungsplänen Nr. 9.1 und 10.1, für welche positive Zielabweichungsbescheide 
vorliegen, erfolgten positive landesplanerische Stellungnahmen. 

 
Da die vorliegende FNP-Änderung für die Bereiche bis 200 m entlang von Schienenwegen (B-
Pläne Nr. 9.1 und 10.1) den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung entspricht, wäre eine 
Änderung für diese Bereiche möglich. Die aktuelle FNP-Änderung enthält jedoch zusätzliche 
Bereiche, die über die durch ein ZVA positiv beschiedenen Flächen hinausgehen.   
Das Amt für RO stellt fest, dass die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in diesen 
zusätzlichen Bereichen nicht im Einklang mit den Zielen der RO steht und die angezeigte  
2. Änderung des FNP der Gemeinde Blankenhof dem Ziel der RO nicht entspricht. 
 
Prüfung /Abwägung: Die Gemeinde bestätigt die Aussagen des Amtes für Raumordnung und 
Landesplanung. Da für die Teil- Bebauungspläne Nr. 9.1 und 10.1 positive 
Zielabweichungsbescheide für die Bereiche bis 200 m entlang von Schienenwegen (B-Pläne Nr. 
9.1 und 10.1) vorliegen und folglich den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 
entsprechen, als auch für diese Flächen innerhalb der 2. Änderung des FNP dem 
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 3 BauGB entsprochen wird, sind diese Teil-Bebauungspläne 
genehmigungsfähig nach § 10 Abs. 2 BauGB.  
 
Der zu ändernde Bereich der 2. Änderung des FNP berücksichtigt weiterhin die ursprünglichen 
Plangebietsflächen der Bebauungspläne B-Plan Nr. 9 und B-Plan Nr. 10 (einschließlich des 
Bereiches 3) abzüglich der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach § § 3 Abs. und 4 Abs. 2 
BauGB der 2. Änderung des FNP Blankenhof gem. Teilfortschreibung des RREP MS noch 
existenten Potenzialfläche für Windenergieanlagen Nr. 50 und stellt diese als Sonstiges 
Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage“ dar, um die 
langfristig geplanten Entwicklungen der Gemeinde bezüglich der Erzeugung erneuerbarer 
Energien im Flächennutzungsplan bauplanungsrechtlich vorzubereiten.  

Die Gemeinde reagiert mit der Ausweisung der Änderungsbereiche der 2. Änderung des FNP 
auf die bereits verfahrenstechnisch laufenden landesplanerischen Anpassungsabsichten der 
Landesregierung, das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP) 
fortzuschreiben und wird die 2. Änderung des FNP in einem mit der LEP-Anpassung 
korrespondierendem absehbaren Zeithorizont sowie inhaltlichen Vorgaben abschließend 
vornehmen. Der Gemeinde macht daher bzgl. der B-Pläne 9.1 und 10.1 vom § 10 Abs. 2 
BauGB Gebrauch.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Landesarchäologie 
 
 
➢ Zu 1 – Auskunft zum Bestand 

Das LA teilt mit, dass im Bereich des Vorhabens bislang keine Bodendenkmale bekannt 
geworden sind. 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. Sie geht davon aus, 
dass dies weiterhin der Fall ist.  
 
 
➢ Zu 2 - Notwendiger Rahmen und Umfang der Umweltprüfung 

Da dem Landesamt noch keine vollständige Bestandserhebung der Bodendenkmale 
vorliegt, weist das LA darauf hin, dass es die Auswirkungen des Vorhabens auf Kultur- und 
Sachgüter nicht ermitteln, beschreiben und bewerten kann. Daher ist aus Sicht des 
Landesamtes eine flächendeckende archäologische Voruntersuchung erforderlich, um im 
Umweltbericht die erforderlichen Aussagen zu den voraussichtlichen Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Bodendenkmale als Teil der Kultur- und Sachgüter treffen zu können.  

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde weist die Anregungen des Landesamts zurück.  
Die pauschale Grundsatzvermutung, dass im Plangebiet unbekannte Bodendenkmale 
vorhanden sein könnten und daher eine flächendeckende Untersuchung erforderlich ist, wäre 
gleichzusetzen mit einer unzulässigen Forschung "ins Blaue hinein" und ist im Denkmalschutz-
gesetz M-V auch nicht verankert. 
Hiervon unberührt bleiben die gesetzlich verankerten Verpflichtungen des Bauherrn hinsichtlich 
der Auskunfts-, Anzeige- und Erhaltungspflicht (vgl. §§ 9 Abs. 1, 11 Abs. 2, 3 DSchG MV). 
Die B-Pläne Nr. 9.1 und 10.1 enthalten einen entsprechenden textlichen Hinweis zum Verhalten  
bei Zufallsfunden. Dieser ist im Zuge der Planumsetzung zu beachten. 
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➢ Zu 3. - Erläuterungen 

Das Landesamt verweist auf die Pflicht, im Rahmen der Umweltprüfung, Auswirkungen 
auf Kultur- bzw. sonstige Sachgüter zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu 
beschreiben und zu bewerten. 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde weist die Anregungen zurück.  
Angesichts des Sachverhalts, dass auch nach Kenntnis der Fachbehörde derzeit keine 
Anhaltspunkte für die Existenz eines Bodendenkmals im Geltungsbereich bestehen, ergibt sich 
im Rahmen der Umweltprüfung kein Prüfgegenstand. Die im Übrigen bestehenden Pflichten 
ergeben sich bereits direkt aus dem Denkmalschutzgesetz und bedürfen darüber keiner 
Umweltprüfung, sondern im Rahmen der Umsetzung der Planinhalte ihrer Einhaltung. Der mit 
der 2. Änderung des FNP im Zusammenhang stehende B-Plan 9.1 und 10.1 enthält einen 
entsprechenden textlichen Hinweis.  
 
➢ Das Landesamt verweist auf die Genehmigungspflicht zur Beseitigung, Veränderung 

oder Nutzungsänderung unbeweglicher Bodendenkmale. 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. 
Die detailschärferen B-Pläne Nr. 9.1 und 10.1 enthalten einen entsprechenden textlichen 
Hinweis zum Verhalten bei Zufallsfunden. Dieser ist im Zuge der Planumsetzung zu beachten. 
 
➢ Zu 4. - Hinweise 

Das Landesamt weist auf die Vorteile einer archäologischen Voruntersuchung und auf 
Beratungsstellen hin. 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Hinweis 4.2 zur Beachtung und übernimmt 
einen entsprechenden textlichen Hinweis zum Verhalten bei Zufallsfunden in die 
detailschärferen B-Pläne Nr. 9.1 und 10.1 auf. Dieser ist im Zuge der Planumsetzung zu 
beachten. Sie sichert somit die gesetzlichen Bestimmungen des Bodendenkmalschutzes. 
Der Hinweis 4.1 wird zur Kenntnis genommen. Eine flächendeckende Untersuchung wäre 
gleichzusetzen mit einer unzulässigen Forschung "ins Blaue hinein" und ist im Denkmalschutz-
gesetz M-V auch nicht verankert. 
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➢ Allgemein Das Landesamt stellt fest, dass das Planungsgebiet nicht unmittelbar an Denkmale 
oder Denkmalbereiche grenzt, daher kann eine erhebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen  
werden. Vorgelegte Unterlagen sind nur bedingt prüffähig. Raumwirksame Denkmale sind auch in 
Bezug auf ihre Ausstrahlungswirkung in die Umgebung vor erheblicher Beeinträchtigung zu bewahren,  
daher besteht die Notwendigkeit, alle Veränderungen auch hinsichtlich der Beeinträchtigung der 
Sichtachsen und Sichtfelder von den und auf die Baudenkmale zu prüfen. 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde bestätigt, dass das Planungsgebiet nicht unmittelbar an 
Denkmale oder Denkmalbereiche grenzt und daher eine erhebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen 
werden kann. Die Gemeinde weist die weiteren Anregungen zurück und hat die Untersuchung einer 
Beeinträchtigung von Sichtachsen und Sichtfelder der Baudenkmale auf die verbindlichen 
Bauleitpläne Nr. 9.1 und 10.1. im Rahmen der Abschichtung bzw. Umweltprüfung verlagert. Es wurde 
festgestellt, dass keine Betroffenheit besteht und daher kein weiterer Untersuchungsbedarf 
erforderlich ist. Die untersuchten umliegenden Gemeinden sind durch Siedlungsgrün, 
Gehölzstrukturen und das vorhandene Relief vor störenden Sichtbeeinträchtigungen geschützt. Das 
Landesamt wurde in beiden Bebauungsplanverfahren beteiligt. Es wurden keine Hinweise und/oder 
Anregungen bezgl. der Baudenkmale geäußert. Die Gemeinde geht davon aus, dass keine 
Betroffenheit besteht.  
➢ Bedenken Das Landesamt äußert Bedenken wegen fehlender Hinweise auf die Bestimmungen des 

Denkmalschutzgesetzes. Es fehlt Analyse und Untersuchung der Auswirkungen auf möglicherweise 
betroffene Bodendenkmale sowie Untersuchung der Baudenkmale im Umkreis (insbesondere  
Gutshäuser mit Parks in Grevezin und Chemnitz).  

Prüfung/Abwägung: Das LAKD teilt mit, dass im Bereich des Vorhabens keine Bodendenkmale 
bekannt geworden sind. Die Gemeinde geht davon aus, dass das weiterhin der Fall ist. Hiervon 
unberührt bleiben die gesetzlich verankerten Verpflichtungen des Bauherrn hinsichtl. der Auskunfts-, 
Anzeige- und Erhaltungspflicht (vgl. §§ 9 Abs. 1, 11 Abs. 2, 3 DSchG MV). Daher beachtet sie den 
Hinweis der Behörde und nimmt in die B-Pläne Nr. 9.1 und 10.1 einen entsprechenden textlichen 
Hinweis zum Verhalten bei Zufallsfunden auf. Dieser ist im Zuge der Planumsetzung zu beachten. 
Eine Analyse und Untersuchung der Auswirkungen auf möglicherweise betroffene Bodendenkmale 
stellt eine Planung „ins Blaue“ dar und wird von der Gemeinde zurückgewiesen. Die Gemeinde weist 
die Bedenken zurück und hat die Untersuchung der Baudenkmale auf die verbindlichen Bauleitpläne 
Nr. 9.1 und 10.1. im Rahmen der Abschichtung bzw. Umweltprüfung verlagert. Es wurde festgestellt, 
dass keine Betroffenheit besteht und daher kein weiterer Untersuchungsbedarf erforderlich ist. Die 
untersuchten umliegenden Gemeinden sind durch Siedlungsgrün, Gehölzstrukturen und das 
vorhandene Relief vor störenden Sichtbeeinträchtigungen geschützt. Das Landesamt wurde in beiden 
Bebauungsplanverfahren beteiligt. Es wurden keine Hinweise und/oder Anregungen bezgl. der 
Baudenkmale geäußert. Die Gemeinde geht davon aus, dass keine Betroffenheit besteht. 
➢ Hinweise 

1. Denkmalliste wird von der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises MS geführt,  
die Denkmalliste ist dort einsehbar. 

2. Formulierter Hinweis ist in die Satzung aufzunehmen. 
3. Abschließende Untersuchung der Auswirkungen auf die Sichtbezüge der genannten Denk- 

mäler in Satzung mitaufnehmen 
➢ Anregungen Das Landesamt regt an, die Bedenken auszuräumen und die Hinweise zu beachten.  
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde hat die Bedenken im Rahmen dieser Abwägung ausgeräumt. 
Die Hinweise wurden beachtet. Die Gemeinde plant innerhalb eines für die Solarnutzung 
privilegierten Bereichs (110 m entlang Bahnstrecken und ZAV-Bescheid. Somit hat die Gemeinde die 
öffentlichen Belange entsprechend zu wichten und abzuwägen. Die Gemeinde räumt dem Ziel der 
Energiewende, der Daseinsvorsorge und dem Klimawandel und nicht zuletzt der gemeindlichen 
Einnahmen ein größeres öffentliches Interesse ein und wägt zugunsten dieses Zieles ab. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Es wird mitgeteilt, dass das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 

(LUNG) M-V zu den eingereichten Unterlagen des Vorentwurfs keine Stellung- 
nähme abgibt.  

 
Prüfung /Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Nichtabgabe der fachbezogenen 
Stellungnahme zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahmen wird beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Deutsche Telekom AG teilt mit, dass sich im Planbereich 

Telekommunikationslinien der Telekom befinden. Eine detaillierte Stellungnahme 
wird zu den aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnden Bebauungsplänen 
abgegeben. In den Erläuterungsbericht des Flächennutzungsplanes ist ein Hinweis 
aufzunehmen, dass bei der Aufstellung der Bebauungspläne in allen Straßen 
geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der TK-Linien 
vorgesehen werden, der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien 
weiterhin gewährleistet werden und die Kabelschutzanweisung der Deutschen 
Telekom zu beachten ist.   

 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung.  
Die gegebenen Hinweise zum Schutz der TK-Linien sind durch den Vorhabenträger zu beach- 
ten und werden in die Begründung aufgenommen. Die ungefähre Lage der vorhandenen  
TK-Linien sind in den Planzeichnungen der mit der 2. Änderung des FNP im Zusammenhang 
stehenden Bebauungspläne gekennzeichnet.  
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Es wird mitgeteilt, dass sich im angegebenen Bereich gesetzlich geschützte 

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetzte des Landes M-V befind- 
en, die genaue Lage ist den Anlagen zu entnehmen. Es werden Hinweise  
zum Schutz und zur Sicherung von Vermessungsmarken gegeben. Sollten  
Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefährdet sein, ist rechtzeitig ein 
Antrag auf Verlegung des Festpunktes beim Amt für Geoinformation, Vermessungs- 
und Katasterwesen zu stellen. 

 

Prüfung/Abwägung: Die Festpunkte befinden sich außerhalb oder am Rand der 
Bereiche I und II. Die gegebenen Hinweise zum generellen Schutz und zur Sicherung  
von Lagefestpunkten werden in die Begründung aufgenommen. 
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➢ Es wird gebeten, den jeweiligen Landkreis als zuständige Vermessungs- und 

Katasterbehörden zu beteiligen, Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schützen. 
 
 
 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. Die 
entsprechende Katasterbehörde wurde am Planverfahren beteiligt, hat aber zum  
Entwurf keine Stellungnahme abgegeben. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage werden Verteidigungsbelange nicht 
beeinträchtigt, so dass zum angegebenen Vorhaben keine Einwände bestehen. 

 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussage der Nichtbetroffenheit zur 
Kenntnis.  
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 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Die Geltungsbereiche der Teilbereiche I und II liegen nicht an einer Bundes- oder 
Landesstraße, so dass die Zuständigkeit des Straßenbauamtes Neustrelitz nicht 
berührt wird. Da der Teilbereich I über die Kreisstraße MSE 77 und der Teilbereich II 
über den gemeindlichen Weg „An der Bahn“ erschlossen werden, bestehen keine 
Bedenken seitens des Straßenbauamtes Neustrelitz. 

 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussage der Nichtbetroffenheit zur 
Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Das Bergamt Stralsund teilt mit, dass der Entwurf keine bergbaulichen Belange nach 
Bundesberggesetz sowie keine Belange nach Energiewirtschaftsgesetz in der 
Zuständigkeit des Bergamtes Stralsund berührt. 

➢ Für den Bereich liegen keine Bergbauberechtigungen oder Anträge auf Erteilung von 
Bergbauberechtigungen vor. 

➢ Es werden keine Einwände oder ergänzenden Anregungen vorgebracht.  
 
 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussage der Nichtbetroffenheit zur 
Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Das LPBK M-V teilt mit, dass aufgrund örtlich begrenzten Umfangs und fehlender 
Landesrelevanz das LPBK M-V nicht zuständig ist. Der zuständige Landkreis ist 
zu beteiligen. 

➢ Das LPBK M-V weist darauf hin, dass in M-V Munitionsfunde nicht 
auszuschließen sind. Für die Einhaltung der öffentlich- rechtlichen Vorschriften ist 
der Bauherr verantwortlich. Aktuelle Angaben über Kampfmittelbelastung ist 
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V zu erhalten. Ein 
entsprechendes Antragsformular sowie ein Merkblatt über die notwendigen 
Angaben sind auf der angegebenen Homepage zu finden. 

 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussage der Nichtbetroffenheit zur 
Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Die IHK Neubrandenburg teilt mit, dass für das östliche Mecklenburg- Vorpommer keine 
Hinweise oder Anmerkungen zum vorliegenden Entwurf gibt. 

 
 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussage der Nichtbetroffenheit zur 
Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Das SBL Neubrandenburg teilt mit, dass sich im Bereich des o.g. Vorhabens kein vom 
SBL verwalteter Grundbesitz des Landes M-V befindet und deshalb weder Anregungen 
noch Bedenken vorzubringen sind.  

➢ Es ist nicht auszuschließen, dass sich im Vorhabengebiet anderweitige, wie forst- oder 
landwirtschaftliche Nutzflächen oder für Naturschutzzwecke genutzte Landesflächen 
befinden, hierfür sind die jeweiligen Ressortverwaltungen zuständig.  

 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussage der Nichtbetroffenheit zur 
Kenntnis. 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurden mögliche betroffene  
Fachverwaltungen, wie das StALU, das Forstamt sowie die Untere Naturschutz- 
behörde eingebunden, deren Stellungnahmen Beachtung finden. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Aus luftfahrtbehördlicher Sicht bestehen keine Einwände gegen die 2.Ä.des FNPs. 

Es wird darauf hingewiesen, dass militärische Belange des Luftverkehrs vom 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
wahrgenommen werden.  
 
 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Nichtbetroffenheit zur Kenntnis. Das 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr  
wurde im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eingebunden und hat keine Einwände 
vorgebracht. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Forstamt Neubrandenburg teilt mit, dass das Einvernehmen hergestellt wird. 

Die Auflagen aus der Stellungnahme zum Vorentwurf, wie 30 Meter Waldabstand  
und Freihaltung eines 1 breiten Streifens von brennbaren Materialien um 
Transformatoren (bei weniger als 50 m zum Wald), fanden Berücksichtigung. 
 
 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt das hergestellte Einvernehmen durch die 
Forstbehörde positiv zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Der WBV „Obere Havel/Obere Tollense“ teilt mit, dass sich nach derzeitigem 

Kenntnisstand keine Gewässer, die in der Unterhaltungslast des Wasser- und 
Bodenverbandes liegen, befinden. 
Da keine weiteren Gewässer 2. Ordnung oder wasserwirtschaftliche Anlagen, die in  
der Unterhaltungslast des WBV liegen, von dem Vorhaben betroffen sind, gibt es 
seitens des WBV keine Einwände. 
 
 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Nichtbetroffenheit positiv zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die e.dis teilt mit, dass sich im Bereich der Spartenanfrage keine 

Versorgungsanlagen der E.DIS Netz GmbH befinden. 
 
 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt das Nichtvorhandensein von Anlagen der 
e.dis zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Handelskammer Ostmecklenburg-Vorpommern teilt mit, dass handwerkliche 

Nutzungsinteressen nicht berührt werden, eine weitere Beteiligung ist nicht 
notwendig. 

 
 
 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Nichtbetroffenheit positiv zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Deutsche Wetterdienst teilt mit, dass er keine Einwände gegen die vorgelegte Planung hat,  
da keine Standorte des DWD beeinträchtigt werden bzw. betroffen sind. 
 
 
 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Nichtbetroffenheit positiv zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die GDMcom teilt mit, dass im angefragten Bereich keine Anlagen der Erdgas 

Speicher Peissen GmbH, der Ferngas Netzgesellschaft mbH, der ONTRAS 
Gastransport GmbH sowie der VNG Gasspeicher GmbH betroffen sind. 
 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Nichtbetroffenheit positiv zur Kenntnis. 
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Die dargestellten Bereiche entsprechen der Anfrage. 

Seite 36 von 61



2. Änderung des Flächennutzungsplanes i.Z.m. den B-Plänen Nr. 9 und 10 der Gemeinde Blankenhof    - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  

 Stellungnahme von    Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen 

34 
 

2
7
 

G
D

M
c

o
m

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Es werden keine Einwände gegen das Vorhaben erhoben. 
 
    Eine erneute Anfrage ist durchzuführen, sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung  
    erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten Planungs- 
    grenzen überschreiten. 
    Bei vorgesehenen Baumaßnahmen muss mind. 6 Wochen vor Baubeginn erneute       
    Anfrage erfolgen. 
 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Nichtbetroffenheit von Anlagen, die  
sich in der Zuständigkeit der GDMcom befinden, zur Kenntnis. Die Unbedenklichkeit  
der Standortwahl ist diesbezüglich bestätigt. Der Hinweis auf erneute Abstimmung bei 
Planänderungen wird als Standardprozess im Verfahren beachtet. 
 

Seite 37 von 61



2. Änderung des Flächennutzungsplanes i.Z.m. den B-Plänen Nr. 9 und 10 der Gemeinde Blankenhof    - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  

 Stellungnahme von    Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen 

35 
 

2
7
 

G
D

M
c

o
m

 

 

 

Seite 38 von 61



2. Änderung des Flächennutzungsplanes i.Z.m. den B-Plänen Nr. 9 und 10 der Gemeinde Blankenhof    - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  

 Stellungnahme von    Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen 

36 
 

2
7
 

G
D

M
c

o
m

 

 

 

Seite 39 von 61



2. Änderung des Flächennutzungsplanes i.Z.m. den B-Plänen Nr. 9 und 10 der Gemeinde Blankenhof    - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  

 Stellungnahme von    Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen 

37 
 

2
8
 

G
A

S
C

A
D

E
 G

a
s

tr
a
n

s
p

o
rt

 G
m

b
H

 

 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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➢ Die GASCADE Gastransport GmbH teilt mit, dass ihre Anlagen zu gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht betroffen sind. 
    Für Kompensationsmaßnahmen, auch externe Flächen, ist eine Nichtbeeinträch- 
    tigung der Anlagen sowie der Schutzstreifen sicherzustellen. 
 
 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Nichtbetroffenheit von Anlagen der 
GASCADE Gastransport GmbH zur Kenntnis. Die Unbedenklichkeit der Standortwahl  
ist diesbezüglich bestätigt. Der Hinweis auf die Nichtbeeinträchtigung für externe  
Flächen wird als Standardprozess im Verfahren beachtet; trifft hier jedoch nicht zu. 
Zukünftige Anfragen werden über das BIL-Portal erfolgen.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Vodafone GmbH teilt mit, dass gegen die Planung keine Einwände geltend 

gemacht werden. Im Teilbereich I befinden sich keine Telekommunikationsanlagen  
der Vodafone GmbH, eine Neuverlegung von TK-Anlagen ist im angefragten Bereich 
derzeit nicht geplant. 
Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauunternehmen 
anzufordern. Planauskünfte sind über den angegebenen Link erhältlich. 
Es wird darauf hingewiesen, dass aktuell immer zwei Planauskünfte für  
Bestandsnetz der Vodafone Deutschland GmbH/ Vodafone GmbH und Vodafone  
West GmbH angefordert werden müssen. 
 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Nichtbetroffenheit zur Kenntnis. Vor 
Baubeginn werden vom Vorhabenträger aktuelle Planunterlagen angefordert. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Vodafone GmbH teilt mit, dass gegen die Planung keine Einwände geltend 

gemacht werden. Im Teilbereich II befinden sich Telekommunikationsanlagen  
der Vodafone GmbH. Eine Stellungnahme mit Auskunft über den vorhandenen 
Leitungsbestand wird bei objektkonkreten Bauvorhaben abgegeben. 
Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauunternehmen 
anzufordern. Planauskünfte sind über den angegebenen Link erhältlich. 
Es wird darauf hingewiesen, dass aktuell immer zwei Planauskünfte für  
Bestandsnetz der Vodafone Deutschland GmbH/ Vodafone GmbH und Vodafone  
West GmbH angefordert werden müssen. 
 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Nichtbetroffenheit zur Kenntnis. Vor 
Baubeginn sind vom Vorhabenträger aktuelle Planunterlagen anzufordern. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die 50Hertz Transmissions GmbH teilt mit, dass sich im Plangebiet derzeit keine  

von ihr betriebene Anlagen, wie z.B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, 
Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen, 
befinden. 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
 

➢ In näherer Umgebung der angefragten Bereiche befindet sich die 380-kV-Leitung 
Altentreptow/Süd – Neuenhagen – Gransee – Malchow 479/518 von Mast-Nr. 16-18, 
diese wurde in der Planzeichnung berücksichtigt und dargestellt. 
Für die 2. Änderung des FNP ist sie ohne Belang. 
 
 

➢ Zum Netzentwicklungsplan 
Die vorliegende Planung befindet sich im Bereich des geplanten Vorhaben M628 
gemäß Netzentwicklungsplan. 
Hierbei handelt es sich um einen in der Vorbereitungsphase befindlichen geplanten 
Freileitungsneubau, dieser soll vorzugsweise innerhalb eines 500 m breiten  
Korridors jeweils beidseitig im parallelen Verlauf zur Bestandstrasse 380-kV-Leitung 
errichtet werden. Eine konkrete zeitliche Angabe ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
möglich. 
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      Es wird darum gebeten, den Freihaltekorridor zum möglichen Netzausbau bei der       
      Planung der Gemeinde zu berücksichtigen. 
 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zum geplanten Netzausbau zur 
Kenntnis und hat die Auswirkungen auf ihre Planung geprüft. Unter Berücksichtigung des 
geforderten 500 m breiten Freihaltekorridor würde sich die Fläche für die geplante PV-
Anlage um ca. 23 % verringern und damit ihre Wirtschaftlichkeit verlieren. Da die PV-
Anlage nur als eine zeitlich befristete Zwischennutzung (30 Jahre) festgesetzt ist und für 
den geplanten Netzausbau noch keine konkreten zeitlichen Angaben gemacht werden 
können, hat sich die Gemeinde entschieden, den Freihaltekorridor nicht in ihrer Planung 
zu berücksichtigen. 
Sollte es, nach Errichtung und Inbetriebnahme des Solarparks, mittel- bis langfristig zu 
einer Inanspruchnahme des Freihaltekorridors kommen, wird die Gemeinde und der 
Betreiber des Parks in Austausch mit 50Hertz gehen und entsprechende Maßnahmen 
abstimmen.  
 
 
➢ Hinweis zur Digitalisierung: 

Für eine effiziente Identifizierung der (Nicht-)Betroffenheit wird bei künftigen 
Beteiligungen nach Möglichkeit um Übersendung der Plangebietsfläche(n) sowie 
eventueller externer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem standardisierten 
und georeferenzierten Geodatenaustauschformat (vorzugsweise Shapefiles inkl. der 
Projektionsdatei (*.prj) oder kml-Datei) gebeten. 

 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Polizeipräsidium Neubrandenburg teilt mit, dass der Sachbereich Verkehr in 

seiner ursprünglichen Stellungnahme vom 23.09.2024 allg. Sicherheitshinweise 
bzgl. PVA gegeben hat.  

 
 
Prüfung/Abwägung: Der Umgang mit der Stellungnahme erfolgt auf der nächsten  
Seite. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Polizeipräsidium Neubrandenburg teilt mit, dass aus verkehrspolizeilicher Sicht 

keine Einwände gegen das geplante Bauprojekt bestehen. 
Hinweise: 

- Bereits in der Planung ein ausgelegtes Sicherungskonzept erstellen, 
da PV-Anlagen häufiges Angriffsziel von Straftätern darstellen. 

- Anfahrtswege und Pläne für den Not-, Havariefall erstellen und 
unterhalten und Weitergabe der erstellten Pläne an das zuständige 
Polizeirevier.  

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis, sie sind vom 
Vorhabenträger zu beachten.  
Die aufgeführten Hinweise sind in den Begründungen zu den detailschärferen 
Bebauungsplänen enthalten. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Bundesnetzagentur teilt mit, dass eine Betroffenheit des Richtfunks durch die 

Planung mit Nennung möglicher Gründe unwahrscheinlich ist. 
    Die Zuständigkeitstrennung für Planungs- oder Genehmigungsverfahren und für    
    Funkbetreiberauskunft ist zu beachten. 
 
 
 
 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Nichtbetroffenheit zur Kenntnis. 
Bei der angefragten Planung handelt es sich um die Änderung eines 
Flächennutzungsplanes (3. genannter Grund für Nichtbetroffenheit), im nachgelagerten 
Verfahren wird eine konkrete Baumaßnahme erneut angefragt. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Deutsche Bahn AG teilt mit, dass aus ihrer Sicht keine grundsätzlichen 

Bedenken gegen die 2. Änderung des FNP bestehen.  
➢ Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung mitgeteilten Belange zum Blendschutz 

sind auch in die Begründung zur 2. Änderung des FNP mitaufzunehmen.  
 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde folgt dem Hinweis. Die Belange des 
Blendschutzes werden auch in die Begründung zur 2. Änderung des FNP 
aufgenommen.  

 
 

➢ Die Deutsche Bahn AG behält sich vor, zu den im Zusammenhang mit der FNP-
Änderung im Zusammenhang stehenden B-Plänen Bedenken und Anregungen, 
auch grundsätzlicher Art, vorzubringen. 

 
Prüfung/Abwägung: Geäußerte Bedenken und Anregungen zu den mit der Änderung 
des FNP im Zusammenhang stehenden detailschärferen Bebauungsplänen finden 
innerhalb der B-Planverfahren Beachtung.  

Seite 50 von 61



2. Änderung des Flächennutzungsplanes i.Z.m. den B-Plänen Nr. 9 und 10 der Gemeinde Blankenhof    - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  

 Stellungnahme von    Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen 

48 
 

3
5
 

D
B

 D
e

u
ts

c
h

e
 B

a
h

n
, 

D
B

 I
m

m
o

b
il
ie

n
 

 

 
 
 
 
 
➢ Es wird um Beteiligung am weiteren Verfahren und Zusendung des 

Satzungsbeschlusses gebeten.  
 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und Beachtung. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
➢ Die BIL-Leitungsauskunft teilt mit, dass die Anfrage an der GasLINE GmbH 

übermittelt wurde. 
 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
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Die GasLINE GmbH stellt keine Betroffenheit durch das angefragte Vorhaben fest.  
 
 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Nichtbetroffenheit der GasLINE GmbH 
zur Kenntnis. 
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Die Ontras Gastransport GmbH stellt keine Betroffenheit durch das angefragte Vor- 
haben fest. 
 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Nichtbetroffenheit der Ontras 
Gastransport GmbH zur Kenntnis. 
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Nachbargemeinden 

 

 

Von den …7... Nachbargemeinden/-städten  

  G1 Gemeinde Wulkenzin   

  G2 Gemeinde Zirzow 

  G3 Stadt Neubrandenburg 

  G4 Stadt Penzlin  

  G5 Gemeinde Kuckssee 

  G6 Gemeinde Breesen   

  G7 Gemeinde Mölln 

 

hat zum Zeitpunkt der Prüfung und Abwägung  2 Gemeinde bzw. Stadt eine Stellungnahme abgegeben. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Stadt Neubrandenburg teilt mit, dass durch die 2. Änderung des FNP keine 

wahrzunehmenden öffentlichen Belange berührt werden. 
 

Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die positive Aussage zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Gemeinde Mölln teilt mit, dass Belange, die die Gemeinde Mölln im Sinne des §2 Abs. 2 

BauGB zu vertreten hat, von der 2. Änderung des FNP nicht betroffen sind. 

 
Prüfung/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die positive Aussage zur Kenntnis. 
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Bürgerbeteiligung – Öffentliche Auslegung vom 03.11.2025 bis 05.12.2025 

 

 

   Während der öffentlichen Auslegung wurden von Bürgern keine Hinweise oder Anregungen geäußert. 
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